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Bekanntmachung der Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer 
in der Stadt Neubrandenburg (Zweitwohnungssteuersatzung) - Lesefassung 
 
 
Aufgrund von Art. 2 der 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer Zweit-
wohnungssteuer in der Stadt Neubrandenburg (Zweitwohnungssteuersatzung) wird nachste-
hend der Wortlaut der Zweitwohnungssteuersatzung in der vom 01.01.2015 an geltenden Fas-
sung bekannt gemacht. 

§ 1 
Allgemeines 

 
Die Stadt Neubrandenburg erhebt eine Zweitwohnungssteuer. 

 
§ 2 

Steuergegenstand 
 
(1) Gegenstand der Steuer ist das Innehaben einer Zweitwohnung im Stadtgebiet. 
 
(2) Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, die jemand neben seiner Hauptwohnung für seinen persön-

lichen Lebensbedarf oder den persönlichen Lebensbedarf seiner Familienmitglieder für mindestens 
zwei Monate im Jahr innehat. Hauptwohnung ist die vorwiegend benutzte, auch außerhalb des 
Gebiets der Bundesrepublik Deutschland liegende Wohnung des Einwohners. Für die Hauptwoh-
nung muss keine rechtlich gesicherte Verfügungsbefugnis bestehen. 

 
(3) Eine Zweitwohnung muss nach ihrer Beschaffenheit wenigstens vorübergehend die Führung des 

Haushaltes ermöglichen. Das Vorhalten der hierfür notwendigen Ausstattung lediglich als Gemein-
schaftseinrichtung (z. B. hinsichtlich der Kochgelegenheit, Wasserversorgung, Abwasserbeseiti-
gung) steht einer Steuerpflicht nicht entgegen. 

 
(4) Das Innehaben einer aus beruflichen Gründen gehaltenen Wohnung eines nicht dauernd getrennt 

lebenden Verheirateten oder einer eingetragenen Lebenspartnerschaft führenden Person, deren 
gemeinsame Wohnung sich in einer anderen Stadt befindet, unterliegt nicht der Zweitwohnungs-
steuer. 

 
§ 3 

Steuerpflichtiger 
 
(1) Steuerpflichtig ist der Inhaber einer im Stadtgebiet liegenden Zweitwohnung. 
 
(2) Sind mehrere Personen gemeinschaftlich Inhaber einer Zweitwohnung, so sind sie Gesamtschuld-

ner. 
 
(3) Minderjährige Zweitwohnungsinhaber unterliegen nicht der Steuerpflicht. 
 

§ 4 
Steuermaßstab 

 
1) Die Steuerschuld wird nach dem jährlichen Mietaufwand berechnet. Der jährliche Mietaufwand ist      

das Gesamtentgelt, das der Steuerpflichtige für die Benutzung der Wohnung aufgrund vertragli-
cher Vereinbarungen nach dem Stand im Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld für ein Jahr 
zu entrichten hat (Jahresnettokaltmiete). 
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(2) Anstelle des Betrages nach Absatz 1 gilt als jährlicher Mietaufwand die ortsübliche Miete für sol-
che Wohnungen, die eigengenutzt, ungenutzt, zum vorübergehenden Gebrauch oder unentgeltlich 
über lassen sind. Die ortsübliche Miete wird in Anlehnung an die Jahresnettokaltmiete geschätzt, 
die für Räume gleicher oder ähnlicher Art, Lage und Ausstattung regelmäßig gezahlt wird. 

 
§ 5 

Steuersatz 
 
Die Steuer beträgt 12 v. H. des jährlichen Mietaufwandes. 
 

§ 6 
Entstehen und Ende der Steuerpflicht, Fälligkeit der Steuerschuld 

 
(1) Die Zweitwohnungssteuer ist eine Jahressteuer. Steuerjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Die Steuerpflicht entsteht am 1. Januar des jeweiligen Kalenderjahres, frühestens jedoch mit In-

krafttreten dieser Satzung. Ist eine Wohnung erst nach dem 1. Januar des jeweiligen Kalenderjah-
res als Zweitwohnung zu beurteilen, so entsteht die Steuerpflicht  am ersten Tag des darauffolgen-
den Kalendermonats. Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die steuer-
pflichtige Wohnung aufgegeben wird. 

 
(3) Sind mehrere Personen, die nicht zu einer Familie gehören, gemeinschaftlich Inhaber einer Zweit-

wohnung, so kann die Gesamtsteuer durch die Anzahl der Inhaber geteilt und für den einzelnen 
Inhaber entsprechend anteilig festgesetzt werden. Die Bestimmung des § 3 Abs. 2 (Gesamtschuld-
ner) bleibt unberührt. 

 
(4) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. No-

vember fällig. Für die Vergangenheit nachzuzahlende Steuerbeträge werden innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe des Steuerbescheides fällig. 

 
§ 7 

Anzeigepflicht 
 
(1) Das Innehaben einer Zweitwohnung oder deren Aufgabe ist der Stadt innerhalb einer Woche anzu-

zeigen. 
 
(2) Der Inhaber der Zweitwohnung ist verpflichtet, der Stadt alle erforderlichen Angaben zur Ermitt-

lung des Mietaufwandes gem. § 4 zu machen. 
 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Steuerpflichtiger oder bei Wahrnehmung der Angelegenheit eines 

Steuerpflichtigen leichtfertig 
 

1. über steuerrechtlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder 
2. die Stadt pflichtwidrig über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt 

 
und dadurch Steuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile für sich oder einen ande-
ren erlangt. Die Strafbestimmungen bei Vorsatz nach § 16 KAG M-V bleiben unberührt. 

 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
 

1. Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind, oder 
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2. der Anzeigepflicht über Innehaben oder Aufgabe der Zweitwohnung nicht nachkommt. 
 

 
Zuwiderhandlungen gegen § 7 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 17 KAG M-V. 
 

(3) Gemäß § 17 Abs. 3 KAG M-V kann eine Ordnungswidrigkeit nach Abs. 1 mit einer Geldbuße bis  
zu10.000 EUR, die Ordnungswidrigkeit nach Abs. 2 mit einer Geldbuße bis zu 5.000 EUR geahndet       
werden. 

 
§ 10 

Sprachform 
 
Soweit in dieser Satzung Bezeichnungen, die für Frauen und Männer gelten, in der männlichen Sprach-
form verwendet werden, gelten diese Bezeichnungen für Frauen in der weiblichen Sprachform. 
 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
 


